
Gesetzliche Grundla-

ge für die Erteilung 

elektronischer Mel-

deregisterauskünfte 

durch die AKDB ist 

die Verordnung zur 

Übermittlung von 

Meldedaten (MeldDV) 

(vgl. Bayerisches 

Gesetz- und Verord-

nungsblatt vom 30. 

März 2007).

Melderegisterauskunft für private Stellen
Auf der melderechtlichen und daten-
schutzrechtlichen Grundlage bietet die 
AKDB mit ZEMA (zentrale einfache Mel-
deregisterauskunft) die Möglichkeit, über 
ein Portal

www.zemaonline.de

Abfragen aus den zentralen Einwohner-
teildatenbeständen im Service-Rechen-
zentrum der AKDB vorzunehmen. Die 
Datenbestände in diesem Service-Rechen-
zentrum, die über 12,5 Mio. Einwohner 
umfassen, werden tagesaktuell aus den 
lokalen Melderegistern der Kommunen 
gespeist. Folglich kann die AKDB für die 
Nutzer privater Stellen schnell, sicher, 
flächendeckend und wirtschaftlich eine 
Online-Melderegisterauskunft bereit-
stellen. Durch die Verlinkung mit Melde-
datenbeständen anderer Bundesländer, 
die stetig erweitert wird, ist auch eine 
länderübergreifende Suche über ein Por-
tal möglich.

Interesse an ZEMA?

Auf der Seite www.zemaonline.de steht 
ein Kontaktformular für weitere Infor-
mationen bzw. für Ihre Anmeldung zur 
Verfügung.
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Vertragsabschluss „nur“ mit ``
der AKDB, keine Verträge mit 
den einzelnen Kommunen 
erforderlich.
Kostengünstige Abrechnung: ``
Die Abrechnung der Ge-
bühren mit den Kommunen 
übernimmt die AKDB.
Keine aufwändigen Such-``
anfragen bei einer Vielzahl 
einzelner Meldebehörden, 
sondern Zugriff über ein 
Portal
Unkomplizierte Online-Daten-``
eingabe.
Sofortiger Start der Suchanf-``
rage. 
Keine langen Wartezeiten, ``
sondern schneller, zeitnaher 
Erhalt des Suchergebnisses.
Zeitliche Ungebundenheit bei ``
der Einholung von Auskünf-
ten.
Hohe Verfügbarkeit des Sys-``
tems.
Einheitliche Benutzeroberflä-``
che und Standards mit hoher, 
gleichbleibender Qualität.
Rechtssichere Durchführung ``
der Melderegisterauskünfte.

Vorteile und Nutzen von ZEMA



AKDB, Herzogspitalstraße 24, 80331 München
Telefon +49 89 5903-0, Telefax +49 89 5903-1845, E-Mail sc-zema@akdb.de, www.akdb.de

Einfacher Zugang mittels Web-Browser, Passwort und User-ID ``
nach Abschluss einer Vereinbarung und Registrierung bei der 
AKDB. 

Sofortiger Start der Suchanfrage über eine aus einer Gemein-``
deliste auszuwählenden Gemeinde. 

Eingabe der Suchkriterien „Vorname“ und „Familienname“ ``
sowie von mindestens zwei weiteren Kriterien. Zur Auswahl 
stehen: Geburtsdatum, Straße, Hausnummer, Geschlecht. 

Mehrere Anfragen können in einem Anfragevorgang –  einem ``
Anfragekorb –  zur Bearbeitung abgeschickt werden.  

Sofortige Anzeige des Anfrageergebnisses in einer Übersichts-``
tabelle. 

Die Auskunft umfasst Vor- und Familiennamen, Doktorgrad ``
und Anschriften (= einfache Melderegisterauskunft).
Ausdruck des Anfrageergebnisses. ``

Eine Online-Auskunft wird erteilt, wenn die eingegebenen ``
Suchkriterien eine Person eindeutig identifiziert haben, diese 
Person einer Auskunft über das Internet nicht widersprochen 
hat und keine Auskunftssperren bestehen. 

Ein Alleinstellungsmerkmal von ZEMA ist die Adresskettenver-``
folgung! Sofern die angefragte Person (mehrfach) umgezogen 
ist, wird über eine Adresskettenverfolgung sofort die aktuelle 
Anschrift ermittelt. Ist die angefragte Person in ein Bundes-
land verzogen, das seinen Meldebestand mit dem bei der 
AKDB geführten zentralen bayerischen Meldedatenbestand 
verlinkt hat (z.B. Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein), erfolgt eine länderübergreifende 
Adresskettenverfolgung. 

Integration vorhandener Anwendungen über eine Programm-``
schnittstelle. 

Umfassende Kostenkontrolle durch Online-Abfrage der in ei-``
nem bestimmten Zeitraum durchgeführten Abfragen und der 
dabei entstandenen Kosten.
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So einfach funktioniert 
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